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Wichtiger Hinweis 

 

Diese Endgültigen Bedingungen wurden in Übereinstimmung mit Artikel 5 (4) der Richtlinie 

2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4.11.2003, in der durch die 

Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.11.2010 geän-

derten Fassung, erstellt und müssen im Zusammenhang mit dem Basisprospekt der RAIFF-

EISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT (die "Emittentin") für 

das Angebotsprogramm für Schuldverschreibungen und Zertifikate (das "Programm") vom 

6.5.2016 einschließlich des Nachtrages vom 2.9.2016 (der "Prospekt") gelesen werden. 

 

Kopien des Prospekts sowie etwaiger Nachträge sind kostenfrei auf Anfrage eines Investors 

von der Emittentin erhältlich. Diese Dokumente sind auf der Website der Luxemburger Börse 

(www.bourse.lu) und der Emittentin (www.rlbooe.at) verfügbar oder können per Brief unter 

folgender Adresse angefordert werden: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesell-

schaft, Europaplatz 1a, 4020 Linz, Österreich. 

 

Vollständige Informationen sind nur verfügbar, wenn der Prospekt und diese Endgültigen 

Bedingungen im Zusammenhang gelesen werden. 
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TEIL 1: EMISSIONSBEDINGUNGEN 

 

 

 

TEIL A: VERTRAGLICHE BEDINGUNGEN 

 

Die für die Schuldverschreibungen geltenden Emissionsbedingungen (die "Emissionsbe-

dingungen") sind wie nachfolgend aufgeführt. 

 

§ 1 

(Währung. Stückelung. Form. Zeichnung. Sammelurkunde. Verwahrung) 

 

(1) Währung. Stückelung. Form. Diese Serie von Schuldverschreibungen (die "Schuld-

verschreibungen") wird von der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesell-

schaft (die "Emittentin") in Euro ("EUR" oder die "Währung") als Daueremission ab 

dem 29.11.2016 (der "(Erst-)Begebungstag") begeben. Die Serie von Schuldver-

schreibungen ist eingeteilt in Stückelungen im Nennbetrag (oder den Nennbeträgen) 

von EUR 1.000,-- (jeweils ein "Nennbetrag") und weist einen Gesamtnennbetrag von 

bis zu EUR 75.000.000,-- auf. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber (je-

weils ein "Anleihegläubiger").  

 

(2) Zeichnung. Die Zeichnung erfolgt zum Emissionspreis, der zum Ausgabetag 100,00 %  

beträgt und danach laufend an die Marktgegebenheiten angepasst wird, im Ausmaß 

von zumindest einem Stück. 

 

(3) Sammelurkunde. Jede Serie der Schuldverschreibungen wird zur Gänze durch eine 

veränderbare Sammelurkunde (die "Sammelurkunde") gemäß § 24 lit b Depotgesetz 

(BGBl Nr. 424/1969 idgF) ohne Zinsscheine verbrieft, welche die Unterschriften der er-

forderlichen Anzahl zeichnungsberechtigter Vertreter der Emittentin trägt. Ein Anspruch 

auf Einzelverbriefung oder Ausfolgung einzelner Urkunden oder Zinsscheine ist ausge-

schlossen.  

 

(4) Verwahrung. Jede Sammelurkunde wird von der Wertpapiersammelbank der OeKB 

CSD GmbH ("OeKB CSD") mit der Geschäftsanschrift 1010 Wien, Strauchgasse 1-3 

(die "Verwahrstelle") verwahrt, bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den 

Schuldverschreibungen erfüllt sind.  

 

§ 2 

(Status) 

 

(1) Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesicherte und nachrangige Verbind-

lichkeiten der Emittentin und haben den gleichen Rang untereinander und zumindest 

den gleichen Rang mit allen anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, 

ausgenommen nachrangige Verbindlichkeiten, welche gemäß ihren Bedingungen 

als nachrangig gegenüber den Schuldverschreibungen bezeichnet werden. 

 

(2) Die Schuldverschreibungen zählen zu den Instrumenten des Ergänzungskapitals 

(Tier 2) gemäß Artikel 63 CRR und haben eine Mindestlaufzeit von fünf Jahren. 
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(3) Im Falle der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin stehen die Zahlungsver-

pflichtungen der Emittentin gemäß den Schuldverschreibungen im Rang nach den 

nicht-nachrangigen Anleihegläubigern der Emittentin, aber zumindest im gleichen Rang 

mit allen anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, welche nicht gemäß 

deren Bedingungen nachrangig gegenüber den Schuldverschreibungen sind, und vor-

rangig gegenüber den Ansprüchen von Aktionären, Eigentümern von (anderen) In-

strumenten des harten Kernkapitals (Common Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR 

sowie Inhabern von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1) ge-

mäß Artikel 52 CRR der Emittentin und alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten 

der Emittentin, die gemäß ihren Bedingungen als nachrangig gegenüber den Schuld-

verschreibungen bezeichnet werden. 

 

(4) Forderungen der Emittentin dürfen nicht gegen Rückzahlungspflichten der Emittentin 

gemäß diesen Schuldverschreibungen aufgerechnet werden und für die Schuldver-

schreibungen dürfen keine vertraglichen Sicherheiten durch die Emittentin oder einen 

Dritten bestellt werden. Durch nachträgliche Vereinbarung darf weder die Nachrangig-

keit gemäß diesem § 2 eingeschränkt werden, noch darf die Fälligkeit der Schuldver-

schreibungen, geändert werden. 

 

"CRR" bezeichnet die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und 

Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012 (Capital Requi-

rements Regulation) in der jeweils geltenden Fassung. 

 

§ 3 

(Zinsen) 

 

(1) Verzinsung. Diese Schuldverschreibungen mit strukturierter Verzinsung ("Schuldver-

schreibungen mit strukturierter Verzinsung") werden bezogen auf ihren Nennbetrag 

ab dem 29.11.2016 (der "Verzinsungsbeginn") (einschließlich) bis zum ersten Zins-

zahlungstag (ausschließlich) und anschließend von jedem Zinszahlungstag (ein-

schließlich) bis zum unmittelbar folgenden Zinszahlungstag (ausschließlich), längstens 

aber bis zum 29.11.2023 (ausschließlich) gemäß der in Absatz 2 dargestellten Formel 

zur Errechnung des Zinssatzes (der "Zinssatz") verzinst. 

 

(2) Zinssatz. Der Zinssatz errechnet sich wie folgt: 

  

(a) In der Zinsperiode vom 29.11.2016 (einschließlich) bis 28.11.2017 (einschließ-

lich) werden die Schuldverschreibungen mit dem Fixzinssatz von  

3,25 % p.a. (der "Fixzinssatz") verzinst. 

 

(b) Danach werden die Schuldverschreibungen mit einem variablen Zinssatz (der 

"variable Zinssatz") verzinst, der sich wie folgt berechnet:  

 

 Zinsberechnungsbasis (wie nachstehend definiert).  

 

 Maximalzinssatz und Mindestzinssatz. Der Zinssatz ist durch den Maximalzinssatz 

von 5,05 % p.a. und den Mindestzinssatz von 3,05 % p.a. begrenzt. 
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(3) Fälligkeit der Zinsen. Der Zinsbetrag (wie unten definiert) ist an jedem Zinszahlungs-

tag (wie unten definiert) zahlbar. 

 

(4) Zinsbetrag. Die Berechnungsstelle wird zu oder baldmöglichst nach jedem Zeitpunkt, 

an dem der maßgebliche Zinssatz zu bestimmen ist, den auf die Schuldverschreibun-

gen zahlbaren Zinsbetrag (der "Zinsbetrag") für die entsprechende Zinsperiode be-

rechnen. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der (gegebenenfalls kaufmännisch auf 5 

Nachkommastellen gerundete) Zinssatz und der Zinstagequotient (wie nachstehend 

definiert) auf die einzelnen Nennbeträge der Schuldverschreibungen angewendet wer-

den, wobei der resultierende Betrag auf die kleinste Einheit der festgelegten Währung 

auf- oder abgerundet wird, wobei 0,5 solcher Einheiten aufgerundet werden. 

 

(5) Mitteilung von Zinssatz und Zinsbetrag. Ausgenommen bei fixverzinslichen Schuld-

verschreibungen wird die Berechnungsstelle veranlassen, dass der Zinssatz, der Zins-

betrag für die jeweilige Zinsperiode, die jeweilige Zinsperiode und der betreffende 

Zinszahlungstag der Emittentin und den Anleihegläubigern gemäß § 11 baldmöglichst 

nach deren Bestimmung mitgeteilt werden; die Berechnungsstelle wird diese Mitteilung 

ferner auch gegenüber jeder Börse vornehmen, an der die betreffenden Schuldver-

schreibungen zu diesem Zeitpunkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die 

Börse verlangen, wobei die Mitteilung baldmöglichst nach der Bestimmung zu erfolgen 

hat. Im Fall einer Verlängerung oder Verkürzung der Zinsperiode können der mitgeteil-

te Zinsbetrag und Zinszahlungstag ohne Vorankündigung nachträglich angepasst (oder 

andere geeignete Anpassungsmaßnahmen getroffen) werden. Jede solche Anpassung 

wird umgehend allen Börsen, an denen die Schuldverschreibungen zu diesem Zeit-

punkt notiert sind und deren Regeln eine Mitteilung an die Börse verlangen, sowie den 

Anleihegläubigern mitgeteilt. 

 

(6) Verzugszinsen. Wenn die Emittentin eine fällige Zahlung auf die Schuldverschreibun-

gen aus irgendeinem Grund nicht leistet, wird der ausstehende Betrag ab dem Endfäl-

ligkeitstag (einschließlich) bis zum Tag der vollständigen Zahlung an die Anleihegläu-

biger (ausschließlich) weiterhin in der Höhe des in § 3 (2) vorgesehenen Zinssatzes 

verzinst. Weitergehende Ansprüche der Anleihegläubiger bleiben unberührt. 

 

(7) Zinszahlungstage und Zinsperioden.  

 

 "Fixzinszahlungstag" bedeutet der 29.11. "Fixzinsperiode" bedeutet den Zeitraum ab 

dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Fixzinszahlungstag (aus-

schließlich) und jeden weiteren Zeitraum von einem Fixzinszahlungstag (einschließlich) 

bis zum folgenden Fixzinszahlungstag (ausschließlich). Der erste Fixzinszahlungstag 

ist der 29.11.2017. 

 

"Variabelzinszahlungstag" (und zusammen mit dem Fixzinszahlungstag, ein "Zins-

zahlungstag") bedeutet den 29.11. eines jeden Jahres. "Variabelzinsperiode" (und 

zusammen mit der Fixzinsperiode, eine "Zinsperiode") bedeutet den Zeitraum ab dem 

Variabelverzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Variabelzinszahlungstag 

(ausschließlich) und jeden weiteren Zeitraum von einem Variabelzinszahlungstag (ein-

schließlich) bis zum folgenden Variabelzinszahlungstag (ausschließlich). Der erste Va-

riabelzinszahlungstag ist der 29.11.2018. 
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Fällt ein Zinszahlungstag betreffend die Fixzinsperiode auf einen Tag, der kein Ge-

schäftstag (wie in § 5 (2) definiert) ist, wird der Zahlungstermin auf den nächstfolgen-

den Geschäftstag verschoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten Ka-

lendermonat fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag auf den unmittelbar vo-

rausgehenden Geschäftstag vorgezogen. 

 

Fällt ein Zinszahlungstag betreffend die variabler Zinsperiode auf einen Tag, der kein 

Geschäftstag (wie in § 5 (2) definiert) ist, wird der Zahlungstermin auf den nächstfol-

genden Geschäftstag verschoben, es sei denn, jener würde dadurch in den nächsten 

Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der Zinszahlungstag auf den unmittelbar vo-

rausgehenden Geschäftstag vorgezogen. 

 
Falls ein Zinszahlungstag in der Fixzinsperiode (wie oben beschrieben) verschoben 
wird, wird die Zinsperiode entsprechend angepasst. 
 
Falls ein Zinszahlungstag in der variablen Zinsperiode (wie oben beschrieben) ver-
schoben wird, wird die Zinsperiode entsprechend angepasst. 

 

(8) "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Betrages für ei-

nen beliebigen Zeitraum mit fixer Verzinsung (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

 

Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 360. 

 

 "Zinstagequotient" bezeichnet im Hinblick auf die Berechnung eines Betrages für ei-

nen beliebigen Zeitraum mit variabler Verzinsung (der "Zinsberechnungszeitraum"): 

 

Die tatsächliche Anzahl von Tagen im Zinsberechnungszeitraum, dividiert durch 360. 

 

(9) "Zinsberechnungsbasis" ist 

der Angebotssatz oder das arithmetische Mittel der Angebotssätze (ausgedrückt als 

Prozentsatz per annum) für Einlagen in Euro über einen Zeitraum von 12 Monaten (12-

Monats-Euribor) wie auf der Bildschirmseite (wie unten definiert) gegen 11:00 Uhr 

(Brüsseler Ortszeit) (die "festgelegte Zeit") am zweiten TARGET Geschäftstag vor 

Beginn der jeweiligen Zinsperiode (jeweils ein "Zinsfeststellungstag") angezeigt, wie 

von der Berechnungsstelle festgestellt. Wenn fünf oder mehr solcher Angebotssätze 

auf der Bildschirmseite verfügbar sind, werden der höchste Angebotssatz (oder wenn 

mehrere höchste Angebotssätze vorhanden sind, nur einer dieser Angebotssätze) und 

der niedrigste Angebotssatz (oder, wenn mehrere niedrigste Angebotssätze vorhanden 

sind, nur einer dieser Angebotssätze) von der Berechnungsstelle zum Zwecke der Be-

stimmung des arithmetischen Mittels der Angebotssätze außer Betracht gelassen. 

 

"Bildschirmseite" meint die Reutersseite "EURIBOR01" oder eine entsprechende 

Nachfolgeseite. 

 

Sollte der Angebotssatz zur festgelegten Zeit nicht auf der Bildschirmseite erscheinen 

wird die Berechnungsstelle von je einer Geschäftsstelle der vier Banken mit der größ-

ten Bilanzsumme, deren Angebotssätze zur Bestimmung des zuletzt auf der Bild-

schirmseite erschienenen Referenzsatzes verwendet wurden (die "Referenzbanken") 

deren Angebotssätze (ausgedrückt als Prozentsatz p.a.) für Einlagen in der Währung 

für die jeweilige Zinsperiode gegenüber führenden Banken in der Euro-Zone (der "re-
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levante Markt") etwa zur festgelegten Zeit am Zinsfeststellungstag anfordern. Falls 

zumindest zwei Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebotssätze nennen, 

ist der Angebotssatz für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls er-

forderlich, auf- oder abgerundet auf das nächste tausendstel Prozent, wobei ab 0,0005 

aufzurunden ist) der ermittelten Angebotssätze.  

 

Falls an einem Zinsfeststellungstag nur eine oder keine der Referenzbanken der Be-

rechnungsstelle solche Angebotssätze nennt, wird der Angebotssatz für die betreffen-

de Zinsperiode wie folgt berechnet: 

 

Der Angebotssatz entspricht dem arithmetischen Mittel (gegebenenfalls gerundet wie 

oben beschrieben) jener Sätze, die die Berechnungsstelle von den ausgewählten Refe-

renzbanken zur festgelegten Zeit am betreffenden Zinsfeststellungstag für Einlagen in 

der Währung für die betreffende Zinsperiode angeboten bekommt. 

 

Falls weniger als zwei der Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebots-

sätze nennen, dann soll der Angebotssatz für die betreffende Zinsperiode der Ange-

botssatz für Einlagen in der Währung für die betreffende Zinsperiode oder das arithme-

tische Mittel (gerundet wie oben beschrieben) der Angebotssätze für Einlagen in der 

Währung für die betreffende Zinsperiode sein, den bzw die eine oder mehrere Banken 

der Berechnungsstelle als Sätze bekannt geben, die sie an dem betreffenden Zinsfest-

stellungstag gegenüber führenden Banken am relevanten Markt nennen (bzw den die-

se Banken gegenüber der Berechnungsstelle nennen). 

 

Für den Fall, dass der Angebotssatz nicht gemäß den vorstehenden Bestimmungen 

ermittelt werden kann, ist der Angebotssatz jener Angebotssatz, bzw das arithmetische 

Mittel der Angebotssätze, an dem letzten Tag vor dem Zinsfeststellungstag, an dem 

diese Angebotssätze angezeigt wurden. 

 

"Euro-Zone" bezeichnet das Gebiet derjenigen Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-

on, die gemäß dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (un-

terzeichnet in Rom am 25.3.1957), geändert durch den Vertrag über die Europäische 

Union (unterzeichnet in Maastricht am 7. Februar 1992), den Amsterdamer Vertrag 

vom 2.10.1997 und den Vertrag von Lissabon vom 13.12.2007, in seiner jeweiligen 

Fassung, eine einheitliche Währung eingeführt haben oder jeweils eingeführt haben 

werden. 

 

§ 4 

(Rückzahlung) 

 

(1) Rückzahlung bei Endfälligkeit. Die Schuldverschreibungen werden zu ihrem Rück-

zahlungsbetrag von 100,00 % des Nennbetrags (der "Rückzahlungsbetrag") am  

29.11.2023 (der "Endfälligkeitstag") zurückgezahlt. 

 

(2) Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Emittentin. Die Emittentin ist mit 

Ausnahme des § 4 (4) und (5) der Emissionsbedingungen nicht berechtigt, die Schuld-

verschreibungen zu kündigen und vorzeitig zurückzuzahlen. 
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(3) Keine vorzeitige Rückzahlung nach Wahl der Anleihegläubiger. Die Anleihegläubi-

ger sind nicht berechtigt, die Schuldverschreibungen zu kündigen und die vorzeitige 

Rückzahlung zu verlangen. 

(4) Vorzeitige Rückzahlung aus steuerlichen Gründen. 

Die Schuldverschreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl 

der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als dreißig und 

nicht mehr als sechzig Tagen vor der beabsichtigten Rückzahlung der Schuldver-

schreibungen durch Verständigung der Anleihegläubiger von der Kündigung vorzei-

tig gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) und jederzeit  zu ihrem 

Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag samt bis zum für die Rückzahlung festgesetzten 

Tag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen an die Anleihegläubiger zurückgezahlt 

werden, wenn sich die geltende steuerliche Behandlung der Schuldverschreibungen 

ändert, und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach § 4 (6) er-

füllt sind. 

(5) Vorzeitige Rückzahlung aus aufsichtsrechtlichen Gründen. 

Die Schuldverschreibungen können insgesamt, jedoch nicht teilweise, nach Wahl 

der Emittentin jederzeit mit einer Kündigungsfrist von nicht weniger als dreißig und 

nicht mehr als sechzig Tagen vor der beabsichtigten Rückzahlung der Schuldver-

schreibungen durch Verständigung der Anleihegläubiger von der Kündigung vorzei-

tig gekündigt (wobei diese Kündigung unwiderruflich ist) und jederzeit zu ihrem 

Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag samt bis zum für die Rückzahlung festgesetzten 

Tag (ausschließlich) aufgelaufener Zinsen an die Anleihegläubiger zurückgezahlt 

werden, wenn sich die aufsichtsrechtliche Einstufung der Schuldverschreibungen 

ändert, was wahrscheinlich zu ihrem gänzlichen oder teilweisen Ausschluss aus 

den Eigenmitteln oder ihrer Neueinstufung als Eigenmittel geringerer Qualität füh-

ren würde, und die Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung nach § 4 (6) 

erfüllt sind. 

(6) Voraussetzungen für eine vorzeitige Rückzahlung. 

Eine vorzeitige Rückzahlung nach diesem § 4 und ein Rückkauf nach § 9 (2) setzt 

voraus, dass die Zuständige Behörde der Emittentin zuvor die Erlaubnis zur vorzei-

tigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit Artikel 78 

CRR erteilt hat, wobei diese Erlaubnis unter anderem voraussetzen kann, dass: 

(i) entweder (A) die Emittentin vor oder gleichzeitig mit der vorzeitigen Rückzahlung 

die Schuldverschreibungen durch Eigenmittelinstrumente zumindest gleicher Quali-

tät zu Bedingungen ersetzt, die im Hinblick auf die Ertragsmöglichkeiten der Emit-

tentin nachhaltig sind; oder (B) die Emittentin der Zuständigen Behörde hinreichend 

nachgewiesen hat, dass die Eigenmittel der Emittentin nach der vorzeitigen Rück-

zahlung die Anforderungen nach Artikel 92 Absatz 1 CRR und die kombinierte Kapi-

talpufferanforderung im Sinne von Artikel 128 Nr. 6 CRD IV um eine Spanne über-

treffen, die die Zuständige Behörde auf der Grundlage des Artikels 104 Absatz 3 

CRD IV gegebenenfalls für erforderlich hält; und 

(ii) im Fall einer vorzeitigen Rückzahlung vor fünf Jahren nach dem Zeitpunkt der 

Emission: 
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(A)  aus steuerlichen Gründen nach § 4 (4), die Emittentin der Zuständigen Be-

hörde hinreichend nachweist, dass diese Änderung wesentlich ist und zum 

Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen nicht vorherzusehen 

war, und 

(B)  aus aufsichtsrechtlichen Gründen nach § 4 (5), die Zuständige Behörde 

hält es für ausreichend sicher, dass eine solche Änderung stattfindet;  und 

die Emittentin weist der Zuständigen Behörde hinreichend nach, dass zum 

Zeitpunkt der Emission der Schuldverschreibungen die aufsichtsrechtliche 

Neueinstufung für die Emittentin nicht vorherzusehen war. 

Zur Klarstellung wird angemerkt, dass die Verweigerung der Erlaubnis gemäß Arti-

kel 78 CRR durch die Zuständige Behörde keinen Verzug für irgendeinen Zweck 

darstellt. 

(7) Definitionen: 

 "Zuständige Behörde" bezeichnet die zuständige Behörde gemäß Artikel 4 (1)(40) 

CRR, die für die Beaufsichtigung der Emittentin auf Einzelbasis und/oder konsoli-

dierter Basis verantwortlich ist. 

"Vorzeitiger Rückzahlungsbetrag" meint 100,00 % des Nennbetrags. 

"CRD IV" bezeichnet die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten 

und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (Capital Requi-

rements Directive IV), wie in Österreich umgesetzt und in der jeweils geltenden 

Fassung. 

 

§ 5 

(Zahlungen) 

 

(1) Zahlungen. Zahlungen auf Kapital und Zinsen auf die Schuldverschreibungen erfolgen 

bei Fälligkeit vorbehaltlich geltender steuerlicher und sonstiger gesetzlicher Regelun-

gen und Vorschriften in der frei handelbaren und konvertierbaren Währung, die am 

entsprechenden Fälligkeitstag die Währung des Staates der festgelegten Währung ist. 

  Die Zahlung von Kapital und Zinsen erfolgt, vorbehaltlich geltender steuerlicher und 

sonstiger gesetzlicher Vorschriften, über die Zahlstelle zur Weiterleitung an die Ver-

wahrstelle oder nach deren Anweisung durch Gutschrift auf die jeweilige für den Anlei-

hegläubiger depotführende Stelle.  

 

(2) Geschäftstag. Fällt der Endfälligkeitstag (wie in § 4 (1) definiert) in Bezug auf eine 

Schuldverschreibung auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, hat der Anleihegläubi-

ger keinen Anspruch auf Zahlung vor dem nächsten Geschäftstag am jeweiligen Ort 

und ist nicht berechtigt, zusätzliche Zinsen oder sonstige Zahlungen auf Grund dieser 

Verspätung zu verlangen.  

 

"Geschäftstag" ist jeder Tag (außer einem Samstag und einem Sonntag) an dem die 

Banken in Linz für Geschäfte (einschließlich Devisenhandelsgeschäfte und Fremdwäh-

rungseinlagengeschäfte) geöffnet sind und alle für die Abwicklung von Zahlungen in 
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Euro wesentlichen Teile des Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement 

Express Transfer Systems ("TARGET2") in Betrieb sind. 

 

(3) Bezugnahmen auf Kapital. Bezugnahmen in diesen Emissionsbedingungen auf "Ka-

pital" schließen den Rückzahlungsbetrag, den Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag sowie 

sonstige auf oder in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge mit ein. 

 

§ 6 

(Steuern) 

 

(1) Die Emittentin haftet nicht für und ist nicht zur Zahlung irgendwelcher Steuern, Abga-

ben, Gebühren, Abzüge und sonstiger Kosten verpflichtet, welche für den Anleihegläu-

biger zur Anwendung gelangen können oder könnten.  

 

(2) Alle in Bezug auf die Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge werden unter Ab-

zug oder Einbehalt von Steuern, Abgaben oder amtlichen Gebühren gleich welcher 

Art, gezahlt, falls der Abzug oder Einbehalt verpflichtend vorgeschrieben ist. In die-

sem Fall werden keine zusätzlichen Beträge in Bezug auf diesen Abzug oder Ein-

behalt geleistet. 

 

§ 7 

(Verjährung) 

 

Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hinsichtlich der Schuldverschreibungen ver-

jähren, sofern sie nicht innerhalb von zehn Jahren (im Falle des Kapitals) und innerhalb von 

drei Jahren (im Falle von Zinsen) ab dem Tag der Fälligkeit geltend gemacht werden. 

 

§ 8 

(Beauftragte Stellen) 

 

(1) Bestellung. Die Zahlstelle und die Berechnungsstelle (zusammen die "beauftragten 

Stellen") lauten: 

 

Zahlstelle: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  

Europaplatz 1a, 4020 Linz, Österreich 

 

Berechnungsstelle:  Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft  

Europaplatz 1a, 4020 Linz, Österreich 

 

(2) Änderung der Bestellung oder Abberufung. Die Emittentin wird zu jedem Zeitpunkt 

eine Zahlstelle und eine Berechnungsstelle unterhalten, behält sich aber das Recht 

vor, jederzeit die Bestellung einer beauftragten Stelle zu ändern oder zu beenden 

und/oder zusätzliche oder andere Zahlstellen und/oder Berechnungsstellen im EWR zu 

bestellen. Änderungen in Bezug auf die Zahlstelle und die Berechnungsstelle werden 

den Anleihegläubigern gemäß § 11 mitgeteilt.  

 

(3) Beauftragte der Emittentin. Jede beauftragte Stelle handelt ausschließlich als Beauf-

tragte der Emittentin und übernimmt keinerlei Verpflichtungen gegenüber den Anlei-

hegläubigern und es wird kein Auftrags- oder Treuhandverhältnis zwischen ihr und den 

Anleihegläubigern begründet. 
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(4) Verbindlichkeit der Festsetzungen. Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, 

Festsetzungen, Berechnungen, Quotierungen und Entscheidungen, die von der Emit-

tentin, einer Zahlstelle und/oder der Berechnungsstelle für die Zwecke dieser Emissi-

onsbedingungen gemacht, abgegeben, getroffen oder eingeholt werden, sind (sofern 

nicht ein offensichtlicher Irrtum vorliegt) für die Emittentin, die Zahlstelle(n) und die An-

leihegläubiger bindend. 

 

(5) Haftungsausschluss. Soweit gesetzlich zulässig, übernehmen weder die Berech-

nungsstelle noch die Zahlstelle(n) eine Haftung für irgendeinen Irrtum oder eine Unter-

lassung oder irgendeine darauf beruhende nachträgliche Korrektur in der Berechnung 

oder Veröffentlichung irgendeines Betrags oder einer Festlegung in Bezug auf die 

Schuldverschreibungen, sei es auf Grund von Fahrlässigkeit oder aus sonstigen Grün-

den. 

 

§ 9 

(Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Rückkauf) 

 

(1) Begebung weiterer Schuldverschreibungen. Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit 

ohne Zustimmung der Anleihegläubiger weitere Schuldverschreibungen mit gleicher 

Ausstattung (mit Ausnahme des Kalendertags der Begebung, des Emissionspreises 

und/oder des ersten Zinszahlungstags) in der Weise zu begeben, dass sie mit diesen 

Schuldverschreibungen eine einheitliche Serie bilden, wobei in diesem Fall der Begriff 

"Schuldverschreibungen" entsprechend auszulegen ist. 

 

(2) Rückkauf. Die Emittentin und jedes ihrer Tochterunternehmen sind berechtigt, Schuld-

verschreibungen im Markt oder anderweitig (zB durch Privatkauf) zu jedem beliebigen 

Preis zu kaufen und diese zu halten, weiterzuverkaufen oder zu entwerten. Ein solcher 

Rückkauf ist nur unter Beachtung aller anwendbaren aufsichtsrechtlichen und sonsti-

gen gesetzlichen Beschränkungen und sofern die Voraussetzungen für eine vorzeitige 

Rückzahlung nach § 4 (6) erfüllt sind, möglich. 

 

§ 10 

(Salvatorische Klausel) 

 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Emissionsbedingungen ganz oder 

teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser 

Emissionsbedingungen in Kraft.  

 

§ 11 

(Mitteilungen) 

 

(1) Bekanntmachung. Alle die Schuldverschreibungen betreffenden Mitteilungen sind auf 

der Website der Emittentin (www.rlbooe.at) und – soweit gesetzlich zwingend erforder-

lich - in den gesetzlich bestimmten Medien zu veröffentlichen und jede derartig erfolgte 

Mitteilung gilt am fünften Tag nach der Veröffentlichung (oder bei mehreren Veröffentli-

chungen am fünften Tag nach der ersten solchen Veröffentlichung) als wirksam erfolgt.  
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(2) Mitteilung über die Verwahrstelle: Die Emittentin ist berechtigt, eine Veröffentlichung 

gemäß § 11 (1) durch eine schriftliche Mitteilung an die Verwahrstelle zur Weiterleitung 

an die Anleihegläubiger zu ersetzen, sofern die Schuldverschreibungen an einer Börse 

notieren und deren Regeln diese Form der Bekanntmachung zulassen. Jede derartige 

Bekanntmachung gilt am fünften Geschäftstag nach dem Tag der Mitteilung an die 

Verwahrstelle als wirksam. 

 

(3) Form der von Anleihegläubigern zu machenden Mitteilungen: Die Schuldver-

schreibungen betreffende Mitteilungen der Anleihegläubiger an die Emittentin gelten 

als wirksam erfolgt, wenn sie der Emittentin oder der Zahlstelle (zur Weiterleitung an 

die Emittentin) in schriftlicher Form in der deutschen Sprache persönlich übergeben 

oder per Brief übersandt werden. Der Anleihegläubiger muss einen die Emittentin zu-

friedenstellenden Nachweis über die von ihm gehaltenen Schuldverschreibungen er-

bringen. Dieser Nachweis kann (i) in Form einer Bestätigung durch die Verwahrstelle 

oder die Depotbank, bei der der Anleihegläubiger ein Wertpapierdepot für die Schuld-

verschreibungen unterhält, dass der Anleihegläubiger zum Zeitpunkt der Mitteilung An-

leihegläubiger der betreffenden Schuldverschreibungen ist, oder (ii) auf jede andere 

geeignete Weise erfolgen. "Depotbank" bezeichnet jedes Kreditinstitut oder ein sons-

tiges anerkanntes Finanzinstitut, das berechtigt ist, das Wertpapierverwahrungsge-

schäft zu betreiben und bei der/dem der Anleihegläubiger ein Wertpapierdepot für die 

Schuldverschreibungen unterhält, einschließlich das der Verwahrstelle. 

 

§ 12 

(Anwendbares Recht. Gerichtsstand. Erfüllungsort) 

 

(1) Anwendbares Recht. Die Schuldverschreibungen unterliegen österreichischem Recht 

unter Ausschluss der Kollisionsnormen. 

 

(2) Gerichtsstand. Ausschließlich zuständig für sämtliche im Zusammenhang mit den 

Schuldverschreibungen entstehenden Klagen oder sonstigen Verfahren sind die für 

4020 Linz in Handelssachen sachlich zuständigen Gerichte. Verbraucher im Sinne des 

Konsumentenschutzgesetzes können ihre Ansprüche auch bei allen anderen zuständi-

gen Gerichten geltend machen. 

 

(3) Erfüllungsort. Erfüllungsort ist der Sitz der Emittentin in Linz, Österreich. 
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TEIL B: WEITERE BEDINGUNGEN 

 

ANGABEN ZUR PLATZIERUNG 

 

1.  Vertriebsmethode: 

 

Nicht syndiziert 

2.  (i) Falls syndiziert, Namen der Manager: 

 

(ii) feste Zusage: 

 

(iii) keine feste Zusage/zu den bestmögli-

chen Bedingungen: 

 

Nicht anwendbar 

 

Nicht anwendbar 

 

Nicht anwendbar 

3.  Intermediäre im Sekundärhandel: 

 

(i) Kursstabilisierender Manager: 

 

Nicht anwendbar  

 

Nicht anwendbar 

4.  Stelle(n), die Zeichnungen entgegennimmt/-

nehmen: 

 

(i) in Luxemburg: 

 

(ii) in der Bundesrepublik Deutschland: 

 

(iii) in Österreich: 

 

 

 

 

nicht anwendbar 

 

nicht anwendbar 

 

RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖS-

TERREICH AKTIENGESELLSCHAFT und 

alle Raiffeisenbanken der Raiffeisenban-

kengruppe Oberösterreich 

 

5.  Emissionsrendite Die Emissionsrendite beträgt mindestens 

3,08 % p.a. und höchstens 4,75 % p.a. (be-

zogen auf den Erstemissionspreis von 

100,00 % und unter der Voraussetzung, 

dass die Schuldverschreibungen bis zum 

Laufzeitende gehalten werden). 

 

6.  Zeitraum für die Zeichnung: Daueremission, längstens bis zum 

21.04.2017, wobei sich die Emittentin das 

Recht auf eine vorzeitige Schließung der 

Angebotsfrist vorbehält; von diesem Recht 

wird sie insbesondere dann Gebrauch ma-

chen, wenn ein neuer Prospekt für das Pro-

gramm gebilligt wurde oder die Höhe des 

maximalen Emissionsvolumens erreicht ist.  

 

7.  Übernahmevertrag (soweit vorhanden): 

 

(i) Datum des Übernahmevertrags: 

 

 

 

Nicht anwendbar 
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(ii) Angabe der Hauptmerkmale des Über-

nahmevertrags: 

 

Nicht anwendbar 

 

8.  Provisionen: 

 

(i) Management- und Übernahmeprovisi-

on: 

 

(ii) Verkaufsprovision (angeben): 

 

 

 

(iii) Börsezulassungsprovision: 

 

 

 

keine 

 

 

Im Ausgabepreis ist eine einmalige Ver-

triebsprovision in Höhe von 1,00 % enthal-

ten.  

  

Nicht anwendbar 

 

9.  Methode und Fristen für die Bedienung der 

Wertpapiere und ihre Lieferung: 

 

Die Schuldverschreibungen werden Zug-

um-Zug gegen Zahlung des Emissionsprei-

ses auf das Depot der depotführenden 

Bank des Anlegers geliefert. 

 

10.  Bekanntgabe der Ergebnisse des Angebo-

tes: 

 

Die Ergebnisse des Angebotes der Wertpa-

piere werden nach Ablauf der Angebotsfrist 

durch die Emittentin u.a. auf ihrer Homepa-

ge veröffentlicht.  

 

11.  Verfahren zur Meldung zugeteilter Beträge: Die Anleihegläubiger werden über ihr de-

potführendes Kreditinstitut über die ihnen 

zugeteilten Wertpapiere verständigt. 

 

12.  Falls nicht syndiziert, Name des Platzeurs: 

 

Raiffeisenlandesbank Oberösterreich  

Aktiengesellschaft 

  

13.  Art des Angebots: Die Wertpapiere werden in Form eines 

öffentlichen Angebots angeboten. 

 

14.  Land/Länder, in dem/denen die Schuldver-

schreibungen öffentlich angeboten werden: 

Österreich, Deutschland  

 

 

 

ANGABEN ZUR ABWICKLUNG 

 

15.  (i) Serie:  

 

(ii) Nummer der Tranche: 

65 

 

1  

ISIN: AT0000A1PLB1 

 

16.  Lieferung:  

 

Lieferung gegen Zahlung 
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17.  Angebotsfrist, während der die spätere Wei-

terveräußerung oder endgültige Platzierung 

der Schuldverschreibungen durch Finanzin-

termediäre erfolgen kann:  

 

15.11.2016 bis 21.04.2017, wobei sich die 

Emittentin das Recht auf eine vorzeitige 

Schließung der Angebotsfrist vorbehält; von 

diesem Recht wird sie insbesondere dann 

Gebrauch machen, wenn ein neuer Pros-

pekt für das Programm gebilligt wurde oder 

die Höhe des maximalen Emissionsvolu-

mens erreicht ist. 

  

18.  Zulassung zum Handel:  

 

Für die Wertpapiere wurde ein Antrag auf 

Zulassung zum Handel an der Wiener Bör-

se gestellt; die Zulassung erfolgt voraus-

sichtlich am Begebungstag. 

 

19.  Börsezulassung: 

 

Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr 

20.  Geregelte oder gleichwertige Märkte, an 

denen Wertpapiere der Emittentin derselben 

Gattung wie die angebotenen Wertpapiere 

zum Handel zugelassen sind:  

 

Wiener Börse, Geregelter Freiverkehr und 

Luxemburger Börse, Geregelter Markt 

21.  Rating der Wertpapiere: Nicht anwendbar 

 

22.  Geschätzte Gesamtkosten der Emission:  

 

Geschätzte Gesamtkosten für die Zulas-

sung zum Handel: 

 

EUR 150,-- 

  

EUR 1.200,-- 

 

23.  Nettoemissionserlös: 

 

Bis zu EUR 74.998.650,-- 

24.  Gründe für das Angebot und Verwendung 

der Erlöse: 

Der Nettoemissionserlös dieser nachrangi-

gen Schuldverschreibung wird zur Stärkung 

der Eigenmittelbasis der Emittentin verwen-

det.  

  

25.  Interessen von ausschlaggebender Bedeu-

tung: 

Der Emissionspreis beinhaltet Provisionen 

an die Emittentin und die Vertriebshändler.  
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TEIL 2: EMISSIONSSPEZIFISCHE ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Zusammenfassung besteht aus Elementen, die verschiedene Informations- und Veröf-

fentlichungspflichten enthalten. Diese Elemente sind in die Abschnitte A bis E gegliedert (A.1 

bis E.7). Diese Zusammenfassung enthält alle Elemente, die für Wertpapiere und Emittenten 

dieser Art vorgeschrieben sind. Da manche Elemente nicht erforderlich sind, können Lücken 

in der Nummerierung der Elemente auftreten. Auch wenn ein Element aufgrund der Art der 

Wertpapiere und der Emittentin für die Zusammenfassung vorgeschrieben ist, kann es sein, 

dass dazu keine passende Information gegeben werden kann. In diesem Fall ist in der Zu-

sammenfassung eine kurze Beschreibung des Elements mit dem Hinweis "entfällt" enthalten. 

A. Einleitung und Warnhinweise 

A.1 Warnhinweise Diese Zusammenfassung sollte als Prospekteinleitung 
verstanden werden. 

Ein Anleger sollte sich bei jeder Entscheidung, in die 
unter diesem Prospekt emittierten Wertpapiere zu in-
vestieren, auf diesen Prospekt als Ganzen stützen. 

Ein Anleger, der wegen der in diesem Prospekt ent-
haltenen Angaben Klage einreichen will, muss nach 
den nationalen Rechtsvorschriften seines Mitglied-
staats möglicherweise für die Übersetzung des Pros-
pekts aufkommen, bevor das Verfahren eingeleitet 
werden kann. 

Zivilrechtlich sind nur diejenigen Personen haftbar, die 
die Zusammenfassung samt etwaiger Übersetzungen 
vorgelegt und übermittelt haben, und dies auch nur für 
den Fall, dass die Zusammenfassung verglichen mit 
den anderen Teilen des Prospekts irreführend, unrich-
tig oder inkohärent ist oder verglichen mit den ande-
ren Teilen dieses Prospekts wesentliche Angaben 
(Schlüsselinformationen), die in Bezug auf Anlagen in 
die Wertpapiere für die Anleger eine Entscheidungshil-
fe darstellen, vermissen lassen. 

A.2 Zustimmung der Emit-
tentin zur Verwen-
dung des Prospektes 

Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktienge-
sellschaft (die "Emittentin" oder die "Bank") erteilt al-
len Kreditinstituten als Finanzintermediären, die im 
Sinne der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapier-
firmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und 
zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG (Capital Requirements Directive IV - 
"CRD IV") in der Europäischen Union zugelassen sind 
("Finanzintermediäre"), ihre ausdrückliche Zustim-
mung, diesen Prospekt samt allen durch Verweis ein-
bezogenen Dokumenten und allfälligen Nachträgen 
(der "Prospekt"), für den Vertrieb von Wertpapieren in 
Deutschland, Luxemburg und Österreich während der 
Angebotsperiode vom 15.11.2016 bis 21.04.2017, zu 
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verwenden, vorausgesetzt jedoch, dass der Prospekt 
in Übereinstimmung mit Artikel 11 (2) des Luxembur-
ger Wertpapierprospektgesetzes (Loi relative aux 
prospectus pour valeurs mobilières), welches die 
Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 4. November 2003 (geändert 
durch Richtlinie 2010/73/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 24. November 2010) um-
setzt, noch gültig ist.  

Die Emittentin erklärt, dass sie die Haftung für den In-
halt des Prospekts auch hinsichtlich einer späteren 
Weiterveräußerung oder endgültigen Platzierung der 
unter dem Prospekt begebenen Wertpapiere (die 
"Wertpapiere") durch die Finanzintermediäre über-
nimmt. Für Handlungen oder Unterlassungen der Fi-
nanzintermediäre übernimmt die Emittentin keine Haf-
tung. Finanzintermediäre dürfen den Prospekt nur im 
Einklang mit den nachfolgenden Bestimmungen und 
unter der Bedingung verwenden, dass sie auf ihrer In-
ternetseite angeben, den Prospekt mit Zustimmung 
der Emittentin zu verwenden.  

Die Zustimmung entbindet ausdrücklich nicht von der 
Einhaltung der für das jeweilige Angebot von Wertpa-
pieren geltenden Verkaufsbeschränkungen und sämt-
licher jeweils anwendbarer Vorschriften. Kein Finanz-
intermediär wird von der Einhaltung der auf ihn an-
wendbaren gesetzlichen Vorschriften entbunden.  

Hinweis für Anleger: Finanzintermediäre haben 
Anleger zum Zeitpunkt der Angebotsvorlage über 
die Bedingungen eines Angebots von Wertpapie-
ren zu unterrichten. 

B. Die Emittentin 

B.1 Gesetzliche und kom-
merzielle Bezeichnung 

Die gesetzliche Bezeichnung der Emittentin lautet 
"RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH 
AKTIENGESELLSCHAFT". Die Emittentin verwendet 
auch den kommerziellen Namen "Raiffeisenlandesbank 
Oberösterreich" oder "RLB OÖ". 

B.2 Sitz/Rechtsform/Recht/ 
Gründungsland 

Die Emittentin wurde in Österreich gegründet, hat ihren 
Sitz in Linz und weist die Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft nach österreichischem Recht auf. 

B.4b Bekannte Trends Bekannte Trends, die die Emittentin und die Branche, in 
der sie aktiv ist, beeinflussen, sind das generelle makro-
ökonomische Umfeld mit abnehmenden Wachstumsraten 
und die weiterhin angespannte Lage an den Finanz- und 
Kapitalmärkten, welche in der Vergangenheit und mög-
licherweise auch in der Zukunft negative Auswirkungen 
auf die Geschäftstätigkeit und die Geschäftsergebnisse, 
insbesondere auch auf die Kapitalkosten der Emittentin 
haben können. Darüber hinaus können sich auch etwai-
ge negative Entwicklungen bei vollkonsolidierten und at 
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equity bilanzierten Unternehmen negativ auf die Vermö-
gens-, Ertrags- und Finanzlage der Emittentin auswirken. 

Zudem können aufsichtsrechtliche Änderungen oder Ini-
tiativen zur Durchsetzung aufsichtsrechtlicher Bestim-
mungen die Finanzbranche negativ beeinträchtigen. 
Neue gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Erfordernisse 
sowie die von der EZB durchgeführten Stresstests und 
eine Änderung des als angemessen angenommenen Ni-
veaus für Eigenmittel, Liquidität und Verschuldungsquote 
können zu höheren Anforderungen an und Standards für 
Eigenmittel und Liquidität führen. Weiters können sich 
strengere Rechtsprechungen und -auslegungen der Ge-
richte und Verwaltungsbehörden negativ auf die Finanz-
branche auswirken. 

Auswirkungen auf die Emittentin 

Die oben genannten Umstände können sich nachteilig 
auf die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Emit-
tentin auswirken. 

B.5 Gruppe Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesell-
schaft ist das Mutterunternehmen der RLB OÖ – Grup-
pe (die Emittentin gemeinsam mit ihren vollkonsolidier-
ten Tochterunternehmen, die "RLB OÖ-Gruppe" oder 
die "Gruppe"). Der Konzernkreis der Gruppe umfasst 
154 vollkonsolidierte Tochterunternehmen. 

Die Raiffeisenbankengruppe in Österreich, dh der Sek-
tor, dem die Emittentin und die Gruppe angehören (die 
"Raiffeisenbankengruppe"), ist dreistufig aufgebaut:  

Selbstständige und lokal tätige Raiffeisenbanken bilden 
die erste Stufe der Raiffeisenbankengruppe. 

Die acht Landeszentralen bilden die zweite Stufe der 
Raiffeisenbankengruppe. Die Raiffeisenbanken eines 
Bundeslandes sind die Eigentümer ihrer jeweiligen 
Landeszentrale (Raiffeisenlandesbank). Die Raiffeisen-
landesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft ist eine 
dieser acht Raiffeisenlandesbanken. 

Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ("RZB") ist 
als Aktiengesellschaft organisiert. Die Eigentümer der 
RZB sind die Raiffeisenlandesbanken (die Emittentin 
hält 14,64 %). Die RZB hält ihrerseits wiederum ca. 
60,7 % an der börsenotierten Raiffeisen Bank Interna-
tional AG ("RBI"), die Österreich, wo sie als eine füh-
rende Kommerz- und Investmentbank tätig ist, und 
Zentral- und Osteuropa als ihren Heimmarkt betrachtet. 

B.9 Gewinnprognosen oder 
-schätzungen 

Entfällt; die Emittentin gibt keine Gewinnprognosen 
oder -schätzungen ab. 

B.10 Beschränkungen im Be-
stätigungsvermerk 

Entfällt; es liegen keine Beschränkungen im Bestäti-
gungsvermerk zu den historischen Finanzinformatio-
nen der Emittentin vor. 
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B.12 Ausgewählte wesentli-
che historische Finanz-
informationen  

Quelle: Geschäftsbericht 2015 der Raiffeisenlandes-
bank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Seiten 63, 65 
 

*Die Berechnung der Verbindlichkeiten erfolgt durch Subtraktion des 
Eigenkapitals vom Gesamtvermögen. 

Quelle: Ungeprüfter Halbjahresfinanzbericht 2016 der 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, 
Seiten 17, 19 

in Millionen € 31.12.2015 31.12.2014 

Gesamtvermögen 37.299 38.574 

Verbindlichkeiten 33.560 35.008 

Eigenkapital 3.739 3.566 

Zinsüberschuss 468 428 

Jahresüberschuss nach 
Steuern (exkl. Minderhei-
tenanteil) 

300 43 

in Millionen € 30.6.2016 31.12.2015 

Gesamtvermögen 38.609 37.299 

Verbindlichkeiten* 34.822 33.560 

Eigenkapital 3.787 3.739 

in Millionen € 30.6.2016 30.6.2015 

Zinsüberschuss 201 272 

Den Anteilseignern des 
Mutterunternehmens zu-
zurechnender Perioden-
überschuss nach Steuern 

46 164 

 Erklärung zu den Aus-
sichten der Emittentin 

Die Emittentin erklärt, dass sich vorbehaltlich der in 
B.4b genannten Entwicklungen sowie der in B.13 ge-
nannten Ereignissen die Aussichten der Emittentin seit 
dem Datum des letzten veröffentlichten geprüften Jah-
resabschlusses, das heißt seit dem 31.12.2015, nicht 
wesentlich verschlechtert haben.  

 Beschreibung wesentli-
cher Veränderungen bei 
Finanzlage oder Han-
delsposition der Emit-
tentin 

Entfällt; es gab keine wesentlichen Veränderungen der 
Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin, 
die nach dem von den historischen Finanzinformatio-
nen abgedeckten Zeitraum, das heißt nach dem 
30.6.2016, eingetreten sind. 

B.13 Ereignisse, die für die 
Bewertung der Zah-
lungsfähigkeit der Emit-
tentin in hohem Maße 
relevant sind 

 Die Emittentin verwendet aktuell den Kreditrisiko-
Standardansatz zur Ermittlung der für das Kreditrisiko 
erforderlichen Eigenmittel, beabsichtigt jedoch, vor-
behaltlich der dafür erforderlichen Erlaubnis der zu-
ständigen Behörde, dafür künftig den "foundation in-
ternal ratings based approach" (FIRB-Ansatz – Basis-
IRB-Ansatz) zu verwenden.  
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 Die gegenwärtige Krise zwischen der Ukraine und 
Russland hat zu Unsicherheiten in Bezug auf die Be-
teiligungen der RBI in Russland und der Ukraine ge-
führt. Zudem besteht aktuell in Zentral- und Osteuro-
päischen Ländern aufgrund der politischen Entwick-
lungen ein für Kreditinstitute generell und für auslän-
dische Kreditinstitute besonders schwieriges Umfeld. 
Für das Geschäftsjahr 2015 erzielte die RBI ein posi-
tives Konzernergebnis iHv EUR 379 Mio. Allerdings 
wird die RBI auch für 2015 keine Dividende an ihre 
Aktionäre ausschütten. Die RZB erzielte im Ge-
schäftsjahr 2015 ein positives Konzernergebnis iHv 
EUR 237 Mio. Allerdings hat die RZB für 2015 keine 
Dividende an ihre Aktionäre (ua die RLB OÖ) ausge-
schüttet. 

Im Mai 2016 verkündeten die RBI und die RZB, eine 
mögliche Zusammenführung von RZB und RBI zu 
prüfen. Die Ziele einer Zusammenführung der Unter-
nehmen wären die Vereinfachung der Gruppenstruk-
tur und die Anpassung der RZB/RBI-Gruppe an die 
regulatorischen Anforderungen. Am 18.8.2016 hat die 
RBI im Rahmen der Veröffentlichung ihres Halbjah-
resfinanzberichts 2016 bekannt gegeben, dass die 
Bewertung der möglichen Verschmelzung von RZB 
und RBI in Arbeit ist. Die Entscheidung über diese 
mögliche Verschmelzung soll im September 2016 er-
folgen. 

Aufgrund der bekanntgewordenen geplanten UNIQA-
Transaktion und weiterer negativer Faktoren (insbe-
sondere der Information über die im internationalen 
Vergleich niedrigen Kapitalquoten) wurde die Beteili-
gung der Emittentin an der RZB per 30.6.2016 einem 
Impairment-Test unterzogen. Dabei ergab sich ein 
Wertberichtigungsbedarf von EUR -39,45 Mio (1. 
Halbjahr 2015: 0,00 Mio) auf einen IFRS-Buchwert 
per 30.6.2016 von EUR 691,45 Mio (31.12.2015: 
EUR 729,05 Mio). 

 In Zusammenhang mit dem Schuldenmoratorium der 
HETA ASSET RESOLUTION AG ("HETA") ergaben 
sich für die im IFRS-Konzern der Emittentin vollkon-
solidierte Salzburger Landes-Hypothekenbank Akti-
engesellschaft ("HYPO Salzburg") im ersten Halbjahr 
2016 betreffend Risikovorsorge folgende Entwicklun-
gen: 
 
Der Bundesminister für Finanzen teilte am 18.5.2016 
mit, dass die Republik Österreich und eine bedeuten-
de Anzahl von HETA-Gläubigern ein Memorandum 
of Understanding ("MoU") unterzeichnet haben, mit 
dem die Parteien ihre gemeinsame Absicht bekräf-
tigen, eine gütliche Einigung über die Restrukturie-
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rung der landesbehafteten Verbindlichkeiten der 
HETA ("HETA-Schuldtitel") zu erzielen.  

Demnach soll der Kärntner Ausgleichszahlungs-
Fonds ("KAF") erneut ein öffentliches Angebot legen, 
das auf Grundlage des § 2a Finanzmarktstabilitäts-
gesetz (FinStaG) erfolgt. Als Gegenleistung soll den 
HETA-Gläubigern wie schon bisher eine Barzah-
lung von 75% für Senior-HETA-Schuldtitel angebo-
ten werden, alternativ wird den Gläubigern als Ge-
genleistung eine bundesgarantierte Nullkupon-
Inhaberschuldverschreibung (Zero-Bond) des KAF 
mit einer Laufzeit von etwa 13,5 Jahren angeboten. 

Die HYPO Salzburg hat am 5.7.2016 ihre Beitrittser-
klärung zum MoU abgegeben.  

Aufgrund der zum 30.6.2016 bestehenden Forderun-
gen gegenüber der HETA bzw. nicht ausgenützten 
Kreditrahmen gegenüber der Pfandbriefbank (Öster-
reich) AG (bei Ausnutzung Forderung gegenüber der 
HETA) aus dem eigenen Kopfanteil wurden Vorsor-
gen iHv EUR 27,9 Mio (31.12.2015: EUR 27,9 Mio) 
getroffen (Wertberichtigungen iHv EUR 18,0 Mio und 
Rückstellungen für Kreditrisiken iHv EUR 9,9 Mio).  

Die HYPO Oberösterreich hat am 20.6.2016 ihre Bei-
trittserklärung zum MoU abgegeben. Sie hat ihrer-
seits ebenfalls entsprechende Vorsorgen getroffen, 
welche sich auf die at equity Bewertung in der 
RLB OÖ Gruppe auswirken. Aufgrund der zum 
30.6.2016 bestehenden Forderungen gegenüber der 
HETA bzw. nicht ausgenützten Kreditrahmen gegen-
über der Pfandbriefbank (Österreich) AG (bei Ausnut-
zung Forderung gegenüber der HETA) aus dem ei-
genen Kopfanteil wurden Vorsorgen in Höhe von 
EUR 34,8 Mio (31.12.2015: EUR 35,4 Mio) getroffen 
(Wertberichtigungen in Höhe von EUR 22,4 Mio und 
Rückstellungen für Kreditrisiken in Höhe von 
EUR 12,4 Mio). 

Weiters ordnete die Finanzmarktaufsichtsbehörde 
("FMA") mit Mandatsbescheid vom 10.4.2016 die 
Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung 
(bail-in tool) hinsichtlich bestimmter Verbindlichkeiten 
der HETA an (bail-in): Dadurch wurde (i) der zum 
1.3.2015 bestehende Nennwert oder ausstehende 
Restbetrag der Verbindlichkeiten samt der bis zum 
28.2.2015 aufgelaufenen Zinsen mit sofortiger Wir-
kung bei nachrangigen Verbindlichkeiten auf 0 % und 
bei nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten auf 46,02 % 
des Nominales herabgesetzt; (ii) der Zinssatz auf die 
Verbindlichkeiten auf Null gesetzt; und (iii) die Fällig-
keit der Verbindlichkeiten dahingehend geändert, 
dass sie mit dem Auflösungsbeschluss der HETA, je-
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doch spätestens am 31.12.2023 eintritt. 

Die weitere Vorgehensweise, insbesondere ob und 
gegebenenfalls in welcher Höhe weitere Vorsorgen 
erforderlich sind, wird unter Einholung einer externen 
Expertise festgelegt. 

 Am 1.1.2016 trat die Kapitalpufferverordnung ("KP-
V") der FMA in Kraft, welche auch die Empfehlungen 
des Finanzmarktstabilitätsgremiums (FMSG) berück-
sichtigt. Derzeit bestimmt die KP-V die Festlegung 
und Anerkennung der antizyklischen Kapitalpufferrate 
gemäß § 23a Abs 3 BWG, die Festlegung der Kapi-
talpufferquote für systemische Verwundbarkeit und 
systemisches Klumpenrisiko (= Systemrisikopuffer) 
gemäß § 23d Abs 3 BWG, der  auf konsolidierter La-
ge berechnet werden muss, sowie die nähere Ausge-
staltung der Berechnungsgrundlagen gemäß § 23a 
Abs 3 Z 1 BWG und § 24 Abs 2 BWG (letzteres be-
trifft die Berechnung des maximalen ausschüttungs-
fähigen Betrages). Gemäß der KP-V beträgt die anti-
zyklische Kapitalpufferquote für in Österreich belege-
ne wesentliche Kreditrisikopositionen 0,00%. Außer-
dem könnten auch nationale Kapitalpufferquoten an-
wendbar sein, die durch die benannten Behörden ei-
nes anderen EU Mitgliedstaates oder eines Drittstaa-
tes für in ihrem Staatsgebiet belegene wesentliche 
Kreditrisikopositionen festgelegt werden. Allerdings, 
werden solche nationalen antizyklischen Kapitalpuf-
ferquoten von über 2,50% festgelegt, ist eine antizyk-
lische Kapitalpufferquote von 2,50% für solche we-
sentlichen Kreditrisikopositionen heranzuziehen. Ge-
mäß der K-PV schreibt die FMA der RLB OÖ Gruppe 
(d.h. RLB OÖ auf Basis der konsolidierten Lage der 
Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen) einen 
Systemrisikopuffer in Höhe von 0,25% (ab 1.1.2016), 
0,50% (ab 1.1.2017), 1,00% (ab 1.1.2018) und 1,00% 
(ab 1.1.2019) vor. Am 16.3.2016 hat die FMA die be-
absichtigten Ergänzungen der KP-V veröffentlicht, die 
den Kapitalpuffer für systemrelevante Institute ("O-SII 
Puffer") gemäß § 23c (5) BWG vorschreibt, der auf 
konsolidierter Lage berechnet werden muss und am 
1.6.2016 in Kraft treten sollte. Der O-SII Puffer für die 
RLB OÖ Gruppe (d.h. RLB OÖ auf Basis der konsoli-
dierten Lage der Raiffeisenbankengruppe OÖ Ver-
bund eGen) ist niedriger als der Systemrisikopuffer, 
weshalb die Ergänzungen der KP-V zu keinen Ände-
rungen führen sollten. 

 Im Rahmen des aufsichtsrechtlichen Überprüfungs- 
und Evaluierungsprozesses (Supervisory Review and 
Evaluation Process - "SREP") fasste die EZB den Be-
schluss, dass die oberste Finanzholdinggesellschaft 
der Emittentin (Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund 
eGen) auf konsolidierter Basis zu jeder Zeit eine be-
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stimmte zusätzliche Eigenmittelanforderung, die so-
genannte "SREP-Ratio" zu erfüllen hat. Die vorge-
schriebene SREP-Ratio wird aktuell von der Finanz-
holdinggesellschaft der Emittentin auf konsolidierter 
Basis eingehalten. 

B.14 Gruppe und Abhängig-
keit in der Gruppe 

Bitte lesen Sie Punkt B.5 gemeinsam mit den nachste-
henden Informationen. 
 
Entfällt; die Emittentin ist von anderen Einheiten inner-
halb der Gruppe nicht abhängig.  

B.15 Haupttätigkeiten Die Emittentin ist ein regionales Kreditinstitut und als 
Universalkreditinstitut tätig. Die Emittentin konzentriert 
sich bei ihren Aktivitäten in erster Linie auf ihren selbst-
definierten Heimatmarkt Österreich und Süddeutschland. 
Darüber hinaus unterstützt die Emittentin ihre Kunden mit 
Export- und internationalem Finanzservice. Die vier 
Kerngeschäftsfelder der Emittentin sind:  

 Corporates & Retail; 
 Financial Markets; 
 Beteiligungen; und 
 Corporate Center.  
 

B.16 Beteiligungen oder Beherrschungsverhältnisse 

Die Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen hält eine direkte Beteiligung von 
98,92 % an der Emittentin. Weiters ist die RLB Holding registrierte Genossenschaft 
mit beschränkter Haftung OÖ mit 1,08 % direkt an der Emittentin beteiligt. Die Emit-
tentin steht über die Raiffeisenbankengruppe OÖ Verbund eGen indirekt im Eigen-
tum der 94 oberösterreichischen Raiffeisenbanken, wobei keine dieser Raiffeisen-
banken mehr als 10 % an der Emittentin hält.  

B.17 Ratings der Emittentin  "Counterparty Risk Assessment": Baa1 (cr) 

 "Counterparty Risk Assessment": P-2 (cr) 
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 "Long Term Bank Deposits": Baa2 – Stabiler 

Ausblick 

 "Long Term Issuer Rating": Baa2 – Stabiler 

Ausblick 

 "Senior Unsecured Rating": Baa2 – Stabiler 

Ausblick  

 "Short Term Bank Deposits": P-2 

 "Baseline Credit Assessment": ba1 

 "Adjusted Baseline Credit Assessment": ba1 

 "Long Term Rating Mortgage Covered Bonds": 
(Provisional) Aaa 

(Quelle: Moody’s Deutschland GmbH) 

 Ratings von Schuldtiteln 
der Emittentin 

Entfällt; Diesen Schuldtiteln der Emittentin wurden im 
Auftrag von oder in Zusammenarbeit mit der Emittentin 
keine Ratings zugewiesen. 

C. Die Wertpapiere 

C.1 Art und Gattung, 
Wertpapierkennung 

Die Emittentin kann unter dem Programm fixverzinsli-
che Schuldverschreibungen, variabel verzinsliche 
Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen mit 
basiswertabhängiger Verzinsung, Schuldverschrei-
bungen mit strukturierter Verzinsung und Nullkupon-
Schuldverschreibungen (zusammen, die "Schuldver-
schreibungen"), wobei jede dieser Schuldverschrei-
bungen auch als Aktienanleihe ausgestaltet sein kann, 
und Zertifikate, die sich auf einen oder mehrere Ba-
siswerte beziehen (die "Zertifikate", und zusammen 
mit den Schuldverschreibungen die "Wertpapiere" 
und die Schuldverschreibungen mit basiswertabhängi-
ger Verzinsung und die Zertifikate die "derivativen 
Wertpapiere"), begeben. 

Bei den Wertpapieren der gegenständlichen Emission 
handelt es sich um Schuldverschreibungen mit struktu-
rierter Verzinsung. 

Die International Securities Identification Number 
("ISIN") der Wertpapiere lautet AT0000A1PLB1.  

C.2 Währung Die Wertpapiere lauten auf Euro ("EUR").  

C.5 Beschränkungen für 
die freie Übertrag-
barkeit 

Entfällt; die Emissionsbedingungen enthalten keine 
Beschränkungen der freien Übertragbarkeit der Wert-
papiere. 
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C.8 Mit den Wertpapie-
ren verbundene 
Rechte 

Die Rechte der Inhaber von Wertpapieren (die "Anlei-
hegläubiger") umfassen insbesondere: 

 das Recht, Zinszahlungen zu erhalten. 

 das Recht, Tilgungszahlungen zu erhalten. 

 Rangordnung Die Schuldverschreibungen begründen direkte, unbesi-
cherte und nachrangige Verbindlichkeiten der Emittentin 
und haben den gleichen Rang untereinander und zumin-
dest den gleichen Rang mit allen anderen nachrangigen 
Verbindlichkeiten der Emittentin, ausgenommen nach-
rangige Verbindlichkeiten, welche gemäß ihren Bedin-
gungen als nachrangig gegenüber den Schuldver-
schreibungen bezeichnet werden.  

Die Schuldverschreibungen stellen Instrumente des Er-
gänzungskapitals (Tier 2) gemäß Artikel 63 der Verord-
nung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26 Juni 2013 über Aufsichtsanforde-
rungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (Capital 
Requirements Regulation – "CRR") dar und haben eine 
Mindestlaufzeit von fünf Jahren. 

Im Falle der Liquidation oder der Insolvenz der Emitten-
tin stehen die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin 
gemäß den Schuldverschreibungen im Rang nach den 
nicht-nachrangigen Anleihegläubigern der Emittentin, 
aber zumindest im gleichen Rang mit allen anderen 
nachrangigen Verbindlichkeiten der Emittentin, welche 
nicht gemäß deren Bedingungen nachrangig gegenüber 
den Schuldverschreibungen sind, und vorrangig gegen-
über den Ansprüchen von Aktionären, Eigentümern von 
(anderen) Instrumenten des harten Kernkapitals (Com-
mon Equity Tier 1) gemäß Artikel 28 der CRR sowie In-
habern von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals 
(Additional Tier 1) gemäß Artikel 52 der CRR der Emit-
tentin und alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten 
der Emittentin, die gemäß ihren Bedingungen nachran-
gig gegenüber den Schuldverschreibungen sind.  

Forderungen der Emittentin dürfen nicht gegen Rückzah-
lungspflichten der Emittentin gemäß den Schuldver-
schreibungen aufgerechnet werden und für die Schuld-
verschreibungen dürfen keine vertraglichen Sicherheiten 
durch die Emittentin oder einen Dritten bestellt werden. 
Durch nachträgliche Vereinbarung darf weder die Nach-
rangigkeit gemäß § 2 der Emissionsbedingungen einge-
schränkt, noch darf die Fälligkeit der Schuldverschrei-
bungen geändert werden. 

 Beschränkungen 
dieser Rechte 

Die Beschränkungen der mit den Wertpapieren verbun-
denen Rechte umfassen insbesondere: 

 Ansprüche gegen die Emittentin auf Zahlungen hin-
sichtlich der Wertpapiere verjähren, sofern sie nicht 
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innerhalb von zehn Jahren (im Falle des Kapitals) 
oder innerhalb von drei Jahren (im Falle von Zinsen) 
ab dem Tag der Fälligkeit geltend gemacht werden.  

 Die Wertpapiere sehen keine ausdrücklichen Ver-
zugsfälle vor. 

 Die Wertpapiere unterliegen keiner Negativverpflich-
tung. 

 Es kann zu einer gesetzlichen Verlustbeteiligungs-
pflicht der Anleihegläubiger kommen, die einen gan-
zen oder teilweisen Verlust des eingesetzten Kapi-
tals nach sich ziehen kann. 

 Alle Bescheinigungen, Mitteilungen, Gutachten, 
Festsetzungen, Berechnungen, Quotierungen und 
Entscheidungen, die von der Emittentin, der Berech-
nungsstelle und/oder der Zahlstelle(n) für die Zwecke 
der Wertpapiere gemacht, abgegeben, getroffen o-
der eingeholt werden, sind (sofern nicht ein offen-
sichtlicher Irrtum vorliegt) für die Emittentin und die 
Beauftragten Stellen und die Anleihegläubiger bin-
dend.  

 Die Zahlungsverpflichtungen der Emittentin aus 
nachrangigen Schuldverschreibungen stehen im Fal-
le der Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin 
im Rang nach den nicht-nachrangigen Anleihegläu-
bigern der Emittentin, aber zumindest im gleichen 
Rang mit allen anderen nachrangigen Verbindlichkei-
ten der Emittentin, welche nicht gemäß deren Bedin-
gungen nachrangig gegenüber den Schuldverschrei-
bungen sind, und vorrangig gegenüber den Ansprü-
chen von Aktionären, Eigentümern von (anderen) In-
strumenten des harten Kernkapitals (Common Equity 
Tier 1) gemäß Artikel 28 CRR sowie Inhabern von 
Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additio-
nal Tier 1) gemäß Artikel 52 CRR der Emittentin und 
alle anderen nachrangigen Verbindlichkeiten der 
Emittentin, die gemäß ihren Bedingungen als nach-
rangig gegenüber den Schuldverschreibungen be-
zeichnet werden. 

 Die Wertpapiere können nach Wahl der Emittentin 
aus aufsichtsrechtlichen oder steuerlichen Gründen 
jederzeit vor dem Endfälligkeitstag vorzeitig gekün-
digt und zu ihrem vorzeitigen Rückzahlungs- bzw. 
Tilgungsbetrag zurückgezahlt werden. 

C.9 Nominaler Zinssatz Bitte lesen Sie Punkt C.8 gemeinsam mit den nach-
stehenden Informationen. 

In der Zinsperiode vom 29.11.2016 (einschließlich) bis 
28.11.2017 (einschließlich) werden die Schuldver-
schreibungen mit 3,25 % p.a. verzinst. Danach werden 
die Schuldverschreibungen mit folgendem variablen 
Zinssatz verzinst:  
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Zinsberechnungsbasis 

"Zinsberechnungsbasis" ist der Angebotssatz oder 
das arithmetische Mittel der Angebotssätze (ausge-
drückt als Prozentsatz per annum) für Einlagen in Eu-
ro über einen Zeitraum von 12 Monaten (12-Monats-
Euribor) wie auf der Bildschirmseite (wie unten defi-
niert) gegen 11:00 Uhr (Brüsseler Ortszeit) am zweiten 
TARGET Geschäftstag vor Beginn der jeweiligen 
Zinsperiode angezeigt. Wenn fünf oder mehr solcher 
Angebotssätze auf der Bildschirmseite verfügbar sind, 
werden der höchste Angebotssatz (oder wenn mehre-
re höchste Angebotssätze vorhanden sind, nur einer 
dieser Angebotssätze) und der niedrigste Angebots-
satz (oder, wenn mehrere niedrigste Angebotssätze 
vorhanden sind, nur einer dieser Angebotssätze) zum 
Zwecke der Bestimmung des arithmetischen Mittels 
der Angebotssätze außer Betracht gelassen. "Bild-
schirmseite" meint die Reutersseite "EURIBOR01" o-
der eine entsprechende Nachfolgeseite.  

Der auf die Schuldverschreibungen anwendbare Zins-
satz ist niemals höher als 5,05 % p.a. 

Der auf die Schuldverschreibungen anwendbare Zins-
satz ist niemals niedriger als 3,05 % p.a. 

 Datum, ab dem die 
Zinsen zahlbar wer-
den  

Die Schuldverschreibungen werden ab dem 
29.11.2016 verzinst. 

 Zinsfälligkeits-
termine 

Die Zinsen für die Perioden mit fixer Verzinsung wer-
den am Fixzinszahlungstag fällig. "Fixzinszahlungs-
tag" bedeutet jeden 29.11. Fällt ein Fixzinszahlungstag 
auf einen Tag, der kein Geschäftstag ist, wird der Zah-
lungstermin nach den Regeln der Emissionsbedingun-
gen verschoben. 

Die Zinsen für die Perioden mit variabler Verzinsung 
werden am Variabelzinszahlungstag fällig. "Variabel-
zinszahlungstag" bedeutet jeden 29.11. Fällt ein Varia-
belzinszahlungstag auf einen Tag, der kein Geschäfts-
tag ist, wird der Zahlungstermin nach den Regeln der 
Emissionsbedingungen verschoben. 

 Basiswert  Entfällt; der Zinssatz der Schuldverschreibungen ist 
festgelegt. 

 Fälligkeitstermin und 
Vereinbarungen für 
die Darlehenstilgung, 
einschließlich der 
Rückzahlungsverfah-
ren 

 

Die Schuldverschreibungen werden zum Rückzahlungs-
betrag von 100,00 % des Nennbetrages am 29.11.2023 
zurückgezahlt. 

 



Endgültige Bedingungen AT0000A1PLB1 Seite 27 von 35 

 Rendite Die Rendite beträgt mindestens 3,08 % p.a. und höchs-
tens 4,75 % p.a. unter der Voraussetzung, dass die 
Schuldverschreibungen zum Erstemissionspreis erwor-
ben werden und bis zum Ende der Laufzeit gehalten 
werden. 

 Vertreter der Schuld-
titelinhaber 

Grundsätzlich sind alle Rechte aus Emissionen durch 
den einzelnen Anleihegläubiger selbst oder den von 
ihm bestellten Rechtsvertreter gegenüber der Emitten-
tin direkt geltend zu machen. Seitens der Emittentin 
ist keine organisierte Vertretung der Anleihegläubiger 
vorgesehen. Generell gilt jedoch, dass gemäß den 
Bestimmungen des Kuratorengesetzes in bestimmten 
Fällen vom zuständigen Gericht ein Kurator für die je-
weiligen Anleihegläubiger zu bestellen ist. 

C.10 Derivative Kompo-
nente bei der Zins-
zahlung 

Bitte lesen Sie Punkt C.9 gemeinsam mit den nach-
stehenden Informationen. 

Entfällt; die Wertpapiere haben keine derivative Kompo-
nente bei der Zinszahlung  

C.11 Zulassung zum Han-
del 

Ein Antrag auf Zulassung dieser Serie von Wertpapie-
ren zum Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse 
wurde gestellt. 

 

D. Die Risiken 

D.2 Zentrale Risiken, die 
der Emittentin eigen 
sind 

 Risiko, dass die Emittentin aufgrund der unterschied-
lichen Fristigkeiten von Forderungen und Verbind-
lichkeiten ihre gegenwärtigen oder zukünftigen Zah-
lungsverpflichtungen nicht vollständig oder fristge-
recht erfüllen kann (Liquiditätsrisiko der Emittentin) 

 Risiko, dass Kunden und andere Vertragspartner 
vertragliche Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen 
und die von der Emittentin gebildeten Rückstellun-
gen für die Abdeckung dieses Risikos nicht ausrei-
chen (Kreditausfallsrisiko) 

 Das Risiko aus Krediten an Kunden aus derselben 
Branche oder an nahestehende Unternehmen der 
Emittentin kann die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Emittentin erheblich negativ beeinflus-
sen (Konzentrationsrisiko) 

 Risiko der Emittentin, dass Vertragspartner ihre Ver-
pflichtungen aus Handelsgeschäften nicht vereinba-
rungsgemäß erfüllen (Kontrahentenrisiko) 

 Risiko der Emittentin, aufgrund eines intensiven 
Wettbewerbs bzw einer sich verschärfenden Wett-
bewerbssituation Nachteile zu erleiden (Wettbe-
werbsrisiko) 



Endgültige Bedingungen AT0000A1PLB1 Seite 28 von 35 

 Risiko, dass die Emittentin Schwierigkeiten hat quali-
fizierte Mitarbeiter anzuwerben oder zu binden 

 Risiko des nicht zeitgerechten Erkennens wesentli-
cher Entwicklungen und Trends im Bankensektor 

 Risiko potenzieller Interessenkonflikte der Organmit-
glieder der Emittentin aufgrund ihrer Tätigkeit für an-
dere Mitglieder der Raiffeisenbankengruppe Öster-
reich 

 Aufgrund der Unangemessenheit oder des Versa-
gens von internen Verfahren, Menschen und Syste-
men der Emittentin oder aufgrund externer Ereignis-
se kann es zum Eintritt unerwarteter Verluste kom-
men (operationelles Risiko) 

 Risiko, dass Ausfälle, Unterbrechungen oder Sicher-
heitsmängel von IT-Systemen den laufenden Betrieb 
verschiedener Geschäftsfelder der Emittentin vo-
rübergehend beeinträchtigen (IT-Risiko) 

 Risiko des Eintritts einer aus heutiger Sicht nicht 
vorhersehbaren Situation bzw die Realisierung aus 
heutiger Sicht unabsehbarer Risiken (Abhängigkeit 
von erfolgreichem Risikomanagement) 

 Die Absicherungsstrategien der Emittentin könnten 
sich als unwirksam erweisen 

 Risiko der Stagnation oder des Fallens der Erträge 
aus dem Provisionsgeschäft 

 Risiko des Sinkens der Erlöse der Emittentin aus 
Handelsgeschäften aufgrund ungünstiger Marktver-
hältnisse oder wirtschaftlicher Bedingungen  

 Laufende und künftige Gerichts- und Behördenver-
fahren können bei negativem Ausgang zu finanziel-
len und rechtlichen Belastungen der Emittentin füh-
ren (Risiko laufender und künftiger Gerichtsverfah-
ren) 

 Zinsänderungen werden durch viele Faktoren verur-
sacht, die außerhalb des Einflussbereichs der Emit-
tentin liegen, und solche Änderungen können we-
sentliche negative Auswirkungen auf das Finanzer-
gebnis der Emittentin und ihren Zinsüberschuss ha-
ben (Zinsänderungsrisiko) 

 Risiken der Änderung des wirtschaftlichen und polit i-
schen Umfeldes oder rückläufiger Finanzmärkte 

 Risiko, dass aufgrund von Änderungen der Markt-
preise Verluste entstehen (Marktrisiko) 
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 Risiko von Vermögensschäden bei der Emittentin in-
folge von Geldentwertung (Inflationsrisiko) 

 Die Emittentin unterliegt Risiken im Zusammenhang 
mit einer möglichen Deflation 

 Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwan-
kungen aufgrund der Geschäftstätigkeit der Emitten-
tin außerhalb Österreichs (Wechselkursrisiko) 

 Die Emittentin kann von wirtschaftlichen Schwierig-
keiten anderer großer Finanzinstitute direkt betroffen 
werden (systemisches Risiko) 

 Es besteht das Risiko, dass Wertminderungen von 
Sicherheiten zur Absicherung von Geschäfts- und 
Immobilienkrediten die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Emittentin wesentlich negativ beein-
flussen (Risiko der Wertminderung der Sicherheiten 
zur Absicherung von Geschäfts- und Immobilienkre-
diten) 

 Risiko mangelnder Verfügbarkeit kostengünstiger 
Refinanzierungsmöglichkeiten 

 Risiko eines wesentlichen Einflusses auf die Refi-
nanzierungskosten der Emittentin aufgrund einer 
möglichen Verschlechterung ihres Ratings (Risiko 
einer Ratingänderung) 

 Risiko, dass die Emittentin durch eine mögliche Ver-
schlechterung des Geschäftsverlaufs des Konzerns 
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesell-
schaft als dessen wesentlicher Vertriebs- und Ver-
tragspartner Nachteile erleidet 

 Risiko aufgrund von Wertverlusten aus den Beteili-
gungen der Emittentin (insbesondere in Zusammen-
hang mit der RBI und der HETA) (Beteiligungsrisiko) 

 Risiko des Zahlungsausfalles bedingt durch hoheitl i-
che Maßnahmen eines Staates sowie den Ausfall 
von staatlichen Schuldnern (Länderrisiko) 

 Änderungen von Gesetzen oder Änderungen des 
aufsichtsrechtlichen Umfelds können negative Aus-
wirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Emittentin 
haben (Risiko von Gesetzesänderungen, regulatori-
sches Risiko; siehe auch Element B.13) 

 Risiko, dass die Eigenmittel der Finanzholdingge-
sellschaft der Emittentin nicht ausreichend sind 

 Risiko, dass die Emittentin möglicherweise nicht in 
der Lage ist, die Mindestanforderungen für Eigenmit-
tel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten zu 
erfüllen; dies würde zu weiteren aufsichtsrechtlichen 



Endgültige Bedingungen AT0000A1PLB1 Seite 30 von 35 

Maßnahmen führen, die die Fähigkeit der Emittentin, 
Zahlungen auf die Schuldverschreibungen zu leisten, 
wesentlich nachteilig beeinflussen könnte 

 Die Emittentin ist verpflichtet, Beiträge in den einheit-
lichen Abwicklungsfonds und an ex-ante finanzierte 
Fonds der Einlagensicherungssysteme abzuführen; 
dies wird zu zusätzlichen finanziellen Belastungen 
der Emittentin führen und könnte somit eine wesent-
liche Verschlechterung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin zur Folge haben 

 Zukünftig könnte die Emittentin verpflichtet sein, den 
Eigenhandel einzustellen und/oder bestimmte Han-
delsaktivitäten von ihrem Kerngeschäft abzutrennen 

 Es besteht das Risiko, verstärkter rechtlicher und öf-
fentlicher Einflussnahme auf Kredit- und Finanzinsti-
tute 

 Risiko der Emittentin, dass sich das rechtliche oder 
regulatorische Umfeld bzw die Auslegung dieser Ge-
setze ändert 

 Risiko der Änderung steuerlicher Rahmenbedingun-
gen, insbesondere betreffend die Stabilitätsabgabe 
und die Einführung einer Finanztransaktionssteuer  

 Änderungen in Rechnungslegungsgrundsätzen und -
standards können einen Einfluss auf die Darstellung 
der Geschäfts- und Finanzergebnisse der Emittentin 
haben (Risiko der Änderung von Rechnungsle-
gungsgrundsätzen) 

 Die Einhaltung von Vorschriften im Zusammenhang 
mit Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche, 
Korruption und Terrorismusfinanzierung bringt erheb-
liche Kosten und Aufwendungen mit sich und die 
Nichteinhaltung dieser Vorschriften hat schwerwie-
gende rechtliche sowie reputationsmäßige Folgen 

 Risiko der Emittentin, durch die Inanspruchnahme 
als Mitglied der Raiffeisen Kundengarantiegemein-
schaft Österreich Nachteile zu erleiden 

 Aufgrund der Mitgliedschaft der Emittentin in den in-
stitutsbezogenen Sicherungssystemen auf Bundes- 
und auf Landesebene kommt dem Geschäftsverlauf 
der übrigen Mitglieder dieser Sicherungssysteme ei-
ne entscheidende Bedeutung für die Emittentin zu. 
Eine Zahlungsverpflichtung unter einem dieser Si-
cherungssysteme könnte sich wesentlich negativ auf 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-
tentin auswirken 
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 Risiko der Inanspruchnahme der Liquiditätsma-
nagementvereinbarung durch andere Kreditinstitute 
der Raiffeisenbankengruppe Österreich oder 
Oberösterreich 

 Die Emittentin unterliegt dem Risiko nachteiliger Än-
derungen der von Credit Spreads (Credit Spread Ri-
siko) 

 Risiko aus einer übermäßigen Verschuldung (Le-
verage Ratio) 

 Die Emittentin unterliegt dem Risiko eines Imagever-
lusts der Marke "Raiffeisen" (Reputationsrisiko) 

D.3 Zentrale Risiken, die 
den Wertpapieren 
eigen sind und Risi-
kohinweis 

 Wertpapiere können ein ungeeignetes Investment 
sein. 

 Es besteht keine Gewissheit, dass ein liquider Se-
kundärmarkt für die Wertpapiere entsteht oder, so-
fern er entstehen wird, dass er fortbestehen wird. In 
einem illiquiden Markt könnte es sein, dass Anleihe-
gläubiger ihre Wertpapiere nicht oder nicht zu ange-
messenen Marktpreisen veräußern können. 

 Anleihegläubiger sind dem Risiko nachteiliger Ent-
wicklungen der Marktpreise ihrer Wertpapiere aus-
gesetzt und der Preis von Zertifikaten wird vorrangig 
vom Preis und der Volatilität der zugrunde liegenden 
Basiswerte und der verbleibenden Restlaufzeit be-
einflusst. 

 Anleihegläubiger können dem Risiko ausgesetzt 
sein, dass die tatsächliche Rendite der Wertpapiere 
aufgrund einer künftigen Geldentwertung (Inflation) 
sinkt. 

 Anleihegläubiger sind dem Kreditrisiko der Emittentin 
ausgesetzt. 

 Die Anleihegläubiger sind im Fall eines kreditfinan-
zierten Erwerbs der Wertpapiere erheblichen zusätz-
lichen Risiken ausgesetzt, insbesondere dem Risiko, 
den Kredit nicht aus den Erträgen oder Tilgungen 
bedienen zu können. 

 Anleihegläubiger sind dem Risiko ausgesetzt, dass 
die Emittentin weiteres Fremdkapital aufnimmt. 

 Der Credit Spread der Emittentin kann nachteilige 
Auswirkungen auf den Marktpreis der Wertpapiere 
haben. 

 Risiko von Änderungen des anwendbaren Rechts. 

 Keine Rückschlüsse aus dem angegebenen Ge-
samtnennbetrag bei "bis zu" Schuldverschreibungen. 
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 Risiko vorzeitiger Rückzahlung zu einem Betrag, der 
niedriger als der Rückzahlungs- bzw. Tilgungsbetrag 
und/oder der Marktpreis und/oder der Amortisations-
betrag der Wertpapiere ist (Risiko vorzeitiger Rück-
zahlung). 

 Bei Wertpapieren, die kein Kündigungsrecht der An-
leihegläubiger vorsehen, haben die Anleihegläubiger 
möglicherweise keine Möglichkeit, ihr Investment 
vorzeitig zu beenden; allenfalls können die Wertpa-
piere auf einem Handelsmarkt für Wertpapiere ver-
kauft werden und unterliegen daher einem Kurs- und 
Liquiditätsrisiko (Risiko fehlender Kündigungsmög-
lichkeit). 

 Anleihegläubiger tragen das Risiko, Erträge aus den 
Wertpapieren möglicherweise nicht zu denselben 
oder günstigeren Konditionen, als den in den Wert-
papieren verbrieften, veranlagen zu können (Wie-
derveranlagungsrisiko). 

 Bei Liquidation oder der Insolvenz der Emittentin 
werden die Forderungen besicherter Gläubiger der 
Emittentin (wie beispielsweise die Inhaber fundierter 
Schuldverschreibungen) vor den Forderungen der 
Inhaber unbesicherter Wertpapiere bedient. 

 Bei fixverzinslichen Schuldverschreibungen und 
Schuldverschreibungen mit fixverzinslichen Perioden 
kann der Marktpreis der Schuldverschreibungen in-
folge von Veränderungen des aktuellen Marktzins-
satzes fallen. 

 Bei variabel verzinslichen Schuldverschreibungen 
besteht das Risiko eines schwankenden Zinsniveaus 
und ungewisser Zinserträge. 

 Im Falle eines Höchstzinssatzes können die Anlei-
hegläubiger nicht von einer tatsächlichen günstigen 
Entwicklung oberhalb des Höchstzinssatzes profitie-
ren. 

 Die mit dem Erwerb sowie der Ausübung oder dem 
Verkauf der Wertpapiere verbundenen Kosten und 
die eventuell zu zahlenden Steuern können die Ren-
dite der Wertpapiere nachteilig beeinflussen. 

 Anleihegläubiger sind dem Risiko einer gesetzlichen 
Verlustbeteiligungspflicht ausgesetzt. 

 Im Falle der Liquidation oder der Insolvenz der Emit-
tentin sind nachrangige Schuldverschreibungen ge-
genüber nicht-nachrangigen Verbindlichkeiten nach-
rangig zu bedienen. 
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 Nachrangige Schuldverschreibungen dürfen nicht 
nach Wahl der Anleihegläubiger gekündigt werden, 
und jegliche Rechte der Emittentin auf vorzeitige 
Rückzahlung oder Rückkauf oder Kündigung der 
nachrangigen Schuldverschreibungen sind von einer 
vorherigen Erlaubnis der zuständigen Behörde ab-
hängig. Bei nachrangigen Schuldverschreibungen 
besteht das Risiko, dass ein Rückkauf durch die 
Emittentin nicht zulässig ist. Anleger, die in nachran-
gige Schuldverschreibungen investieren, sind dem 
Risiko ausgesetzt, dass sie während der Laufzeit der 
Schuldverschreibungen ihr eingesetztes Kapital nicht 
zurückverlangen können. 

 Die Anrechenbarkeit nachrangiger Schuldverschrei-
bungen als Eigenmittel kann sich verringern oder 
wegfallen. 

 Nachrangige Schuldverschreibungen unterliegen kei-
ner gesetzlichen Einlagensicherung oder freiwilligen 
Sicherungseinrichtung (Raiffeisen Kundengarantie-
gemeinschaft). 

 Ein österreichisches Gericht kann einen Treuhänder 
(Kurator) für die Wertpapiere ernennen, der die 
Rechte und Interessen der Anleihegläubiger in deren 
Namen ausübt und wahrnimmt, wodurch die Mög-
lichkeit der Anleihegläubiger zur individuellen Gel-
tendmachung ihrer Rechte aus den Wertpapieren 
eingeschränkt werden kann. 

 Risiko, dass aufgrund des U.S. Foreign Account Tax 
Compliance Act Quellensteuer einbehalten wird. 

 Gemäß der EU-Zinsrichtlinie gilt Folgendes: Soweit 
Zahlungen durch eine Zahlstelle in einem Staat ge-
leistet oder eingezogen werden, der ein System des 
Steuereinbehalts anwendet und sofern von dieser 
Zahlung ein Steuerbetrag oder ein Betrag in Bezug 
auf Steuern einbehalten wird, so wäre weder die 
Emittentin noch eine Zahlstelle noch eine sonstige 
Person verpflichtet, infolge der Einbehaltung dieser 
Quellensteuer zusätzliche Beträge auf eine Schuld-
verschreibung zu zahlen (keine Steuerausgleichs-
zahlungen, "no gross-up"). 

 Allfällige Ratings von Wertpapieren berücksichtigen 
unter Umständen nicht sämtliche Risiken einer Anla-
ge in diese Wertpapiere angemessen und können 
ausgesetzt, herabgestuft oder zurückgenommen 
werden, was den Marktpreis und den Handelspreis 
der Wertpapiere beeinträchtigen kann. 

 Die Anleihegläubiger müssen sich auf die Funktiona-
lität des maßgeblichen Clearingsystems verlassen. 
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 Die Anleihegläubiger sollten beachten, dass sich das 
anwendbare Steuerregime zu ihrem Nachteil ändern 
kann; die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in 
die Wertpapiere sollten daher sorgfältig geprüft wer-
den. 

 Bestimmte Anlagen können durch rechtliche Anlage-
erwägungen eingeschränkt sein.  

E. Das Angebot 

E.2b Gründe für das Angebot 
und Zweckbestimmung 
der Erlöse (sofern diese 
nicht in der Gewinnerzie-
lung und/oder der Absi-
cherung bestimmter Ri-
siken liegen) 

Die Gründe für das Angebot und die Verwendung der 
Erlöse werden in den Endgültigen Bedingungen be-
schrieben. 

E.3 Angebotskonditionen Das Angebot der Wertpapiere unter diesem Pro-
gramm unterliegt keinen Bedingungen. Die Endgült i-
gen Bedingungen sind zusammen mit diesem Pros-
pekt und etwaigen Nachträgen zu diesem Prospekt 
zu lesen und enthalten, gemeinsam mit dem Pros-
pekt, vollständige und umfassende Angaben über 
das Programm und die einzelnen Emissionen von 
Wertpapieren. 

Die Emission wird im Rahmen eines öffentlichen An-
gebotes als Daueremission bis zu einem Volumen von 
EUR 75.000.000,-- begeben, längstens bis zum 
21.04.2017, wobei sich die Emittentin das Recht auf 
eine vorzeitige Schließung der Angebotsfrist vorbehält, 
von diesem Recht wird sie insbesondere dann Ge-
brauch machen, wenn ein neuer Prospekt für das Pro-
gramm gebilligt wurde oder die Höhe des maximalen 
Emissionsvolumens erreicht ist. Die Zeichnung erfolgt 
zum Emissionspreis, der zum Ausgabetag 100,00 % 
beträgt und danach laufend von der Emittentin an die 
Marktgegebenheiten angepasst wird, im Ausmaß von 
zumindest einem Stück. Der Emissionspreis kann über 
dem Marktwert jedes einzelnen Wertpapieres zum Da-
tum der entsprechenden Endgültigen Bedingungen lie-
gen. Der Emissionspreis beinhaltet Provisionen an die 
Bank und Vertriebshändler. Die Einladung zur Ange-
botsstellung erfolgt grundsätzlich an keine bestimmte 
oder begrenzte Zielgruppe. Zeichnungen werden von 
der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesell-
schaft und allen Raiffeisenbanken der Raiffeisenban-
kengruppe Oberösterreich  entgegengenommen.  

Bekanntgabe der Ergebnisse des Angebotes: Die Er-
gebnisse des Angebotes der Wertpapiere werden nach 
Ablauf der Angebotsfrist durch die Emittentin u.a. auf 
ihrer Homepage veröffentlicht.  
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Verfahren zur Meldung zugeteilter Beträge: Die Anlei-
hegläubiger werden über ihr depotführendes Kreditin-
stitut über die ihnen zugeteilten Wertpapiere verstän-
digt. 

E.4 Interessenskonflikte im 
Hinblick auf das Ange-
bot der Wertpapiere 

Mögliche Interessenskonflikte können sich zwischen 
der Emittentin, der Zahlstelle und den Anleihegläubi-
gern ergeben, insbesondere hinsichtlich bestimmter 
Ermessensentscheidungen die den vorgenannten 
Funktionen aufgrund der Emissionsbedingungen o-
der auf anderer Grundlage zustehen sowie durch die 
Zahlung marktüblicher Provisionen (die auch bereits 
im Emissionspreis der Wertpapiere enthalten sein 
können) an Vertriebspartner durch die Emittentin. 
Diese Interessenskonflikte könnten einen negativen 
Einfluss auf die Anleihegläubiger haben. 

E.7 Schätzung der Ausga-
ben, die dem Anleger 
vom Emittenten oder 
Anbieter in Rechnung 
gestellt werden. 

Im Ausgabepreis ist eine einmalige Vertriebsprovisi-
on in Höhe von 1,00 % enthalten. 
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